
 
Donau-Gymnasium Kelheim 
  
 

 1

Leitbild der Schule 
 
Vorbemerkung: 
 
Grundsätzliches ist bereits ausführlich im BayEUG festgelegt. Von daher 
erübrigt es sich, ein eigenes Leitbild für das DGK zu entwerfen. Entschei-
dend sind nicht Papiere, auf denen hehre Worte stehen, sondern der ge-
lebte und erlebte Schulalltag. Unsere Schulhomepage (www.donau-
gymnasium.de) und der gedruckte Jahresbericht lassen erkennen, wie wir 
das Leitbild aus dem Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
umsetzen. 
 
 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
 

Art. 1 

Bildungs- und Erziehungsauftrag 

(1) 1 Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und 
Erziehungsauftrag (Art. 131) zu verwirklichen. 2 Sie sollen Wissen und 
Können vermitteln sowie Geist und Körper, Herz und Charakter bilden. 
3 Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 
Überzeugung, vor der Würde des Menschen und vor der Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsge-
fühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit 
für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Na-
tur und Umwelt. 4 Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der Demo-
kratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und 
im Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 

(2) Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungs-
mäßige Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten. 
 

Art. 2 

Aufgaben der Schulen 

(1) 1 Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe, 

• Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu ent-
wickeln, 

• zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu be-
fähigen, 

• zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher 
Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur An-
erkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen, 

• Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter 
besonderer Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe 
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zur Heimat zu wecken, 

• zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 

• im Geist der Völkerverständigung zu erziehen, 

• die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlichdemokratischen und 
sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und au-
ßen zu fördern, 

• die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwir-
ken, 

• die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung 
ihrer Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu be-
fähigen, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre 
künftige Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- und 
Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen, 

• auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu un-
terstützen und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermuti-
gen, ihr Berufsspektrum zu erweitern, 

• Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu wecken.  
 

2 Die sonderpädagogische Förderung ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Aufgabe aller Schulen. 3 Sie werden dabei von den Mobilen Sonderpäda-
gogischen Diensten unterstützt. 

(2) Die Schulen erschließen den Schülerinnen und Schülern das überliefer-
te und bewährte Bildungsgut und machen sie mit Neuem vertraut. 

(3) 1 Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Lehrkräfte, die Schülerin-
nen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten (Schulgemeinschaft) 
arbeiten vertrauensvoll zusammen. 2 Die Schulgemeinschaft ist bestrebt, 
im Rahmen der gestärkten Eigenverantwortung der Schule das Lernklima 
und das Schulleben positiv und transparent zu gestalten und Meinungs-
verschiedenheiten im Rahmen der in der Schulgemeinschaft Verantwortli-
chen zu lösen. 

(4) 1 Die Öffnung der Schule gegenüber ihrem Umfeld ist zu fördern. 2 Die 
Öffnung erfolgt durch die Zusammenarbeit der Schulen mit außerschuli-
schen Einrichtungen, insbesondere mit Betrieben, Sport- und anderen 
Vereinen, Kunst- und Musikschulen, freien Trägern der Jugendhilfe, kom-
munalen und kirchlichen Einrichtungen sowie mit Einrichtungen der Wei-
terbildung. 
 


